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einzureichen. Der Tod der Ehefrau bei einer aufgeschobenen Ehe-
paar-Altersrente beendigt dagegen den Aufschub nicht, vgl. Ziff. 1,
2.Abs., hievor;

b. der Geltendmachung der Auszahlung einer halben Ehepaar-Alters-
rente durch einen Ehegatten, und zwar mit Wirkung fiir beide
halben Ehepaar-Altersrenten;

c. der Geltendmachung des Anspruchs auf eine Hilflosenentschidi-
gung durch den Berechtigten oder bei einer aufgeschobenen Ehe-
paar-Altersrente durch einen Ehegatten;

d. dem Ablauf der hochstméglichen gesetzlichen Aufschubsdauer von
fiinf Jahren, wobei jedoch die Rentenauszahlung vom Renten-
berechtig'en durch Abruf geltend zu machen ist, vgl. Ziff. 2,
2.Abs., hievor.

4. Vorzeitige Beendigung

Wird vor Ablauf der mindestens einjahrigen Aufschubsdauer die
Rente abgerufen oder tritt in diesem Zeitraum einer der erwidhnten
gesetzlichen Beendigungsgriinde ein, so wird der Rentenfall behandelt,
wei wenn kein Aufschub der Rente erklirt worden wire und die
Altersrente auf den Beginn der Rentenberechtigung nachbezahlt.

VI. Merkblatt iiber den Rentenaufschub

Mit der «Anmeldung fiir eine Altersrente» (Formular 318.370)
wird den Versicherten auch das Merkblatt iiber den Rentenaufschub

(Formular 318.306.03) abgegeben. Das Merkblatt kann bei den Aus-
gleichskassen auch gesondert bezogen werden. .

Die Buchgeldschﬁpfung der Privatbanken

Ein Beitrag zur Diskussion
iiber die Erweiterung des Instrumentariums der Nationalbank

Das Mengenverhiltnis zwischen Buchgeld und Bargeld

Die modernen hochentwickelten Volkswirtschaften sind durch zwel
nicht jedermann bekannte Tatsachen gekennzeichnet: 1. Der Zah-
lungsverkehr zwischen den Unternehmungen vollzieht sich gréssten-
teils bargeldlos, das heisst vermittelst des sogenannten Buch-, Giral-
oder Depositengeldes; 2. die Buchgeldmenge iibertrifft bedeutend
die Bargeldmenge (Miinzen und Banknoten). Ende 1953 betrug die
Bargeldmenge in der Schweiz 5613 Mio Fr., die Buchgeldmenge da-
gegen bei 52 Banken und beim Postscheck 7227 Mio Fr. («Handbuch
der schweizerischen Volkswirtschaft», Bd. 2, S.664). In den USA
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belief sich 1947 die Bargeldmenge auf 28,3 Mia Dollar, die Buchgeld-
menge dagegen auf 108,7 Mia Dollar (P.A.Samuelsen, « Volkswirt-
schaftslehre», S. 335). In Westdeutschland erreichte 1957 der Bar-
geldumlauf 16,52 Mia DM, die Sichteinlagen der Privatwirtschaft
bei den Banken (Buchgeld) erreichten aber 18,48 Mia DM. Dazu
kommen die Sichteinlagen der éffentlichen Stellen im Betrage von
7,13 Mia DM («Staatslexikon», Bd. 3, Sp. 678, «Geld und Kredit»,
Verlag Herder, Freiburg i. Br.).

Wie entsteht Buchgeld?

Jeder Unternehmer hilt nur so viel Bargeld in seiner Kasse, als
er unbedingt fiir seinen laufenden Geschiftsverkehr braucht. Was
sich dariiber hinaus bei ihm an Bargeld ansammelt, trigt er auf die
Bank. Fiir das zur Bank gebrachte Bargeld, zum Beispiel Fr. 10000.—,
erhilt er eine Gutschrift, ein Kornto auf Fr. 10000.— lautend. Hat er
nun zum Besipiel eine Zahlung von Fr. 2000.— an einen Lieferanten
zu leisten, dann geht er nicht zur Bank, um Fr. 2000.— Bargeld zu
holen und sie dann dem Lieferanten zu iiberbringen. Er beschreitet
einen viel einfacheren Weg. Er gibt seiner Bank den Auftrag, von
seinem Konto Fr.2000.— abzubuchen und auf das Konto seines
Lieferanten zu iibertragen. Indem anstelle der Bargeldiiberbringung
eine einfache Umbuchung oder Kontoiibertragung erfolgt, wird das
Bankkonto oder Bankguthaben, entstanden durch eine Bargeld-
einzahlung bei der Bank, zu Geld — Buchgeld — und erfiillt die gleiche
Funktion wie Miinzen und Banknoten. Anstelle von Bargeld hat der
Lieferant ein Bankguthaben von Fr. 2000.— erhalten.

Geht somit ein Unternehmer zu seiner Bank, bringt erihr Fr.10000.-
Bargeld und erhilt er dafiir ein Konto, das er zu bargeldlosen Zah-
lungen beniitzen kann, dann verdoppeln sich diese Fr. 10000.— auto-
matisch: der Bankkunde hat ein Guthaben von Fr.10000.—, mit dem
er Zahlungen leisten kann wie mit Bargeld, die Bank aber hat
Fr.10000.— Bargeld in ihrer Kasse.

Dieses Bargeld in ihren Kassenschrinken einfach liegen zu lassen,
ist fiir die Bank weder rentabel noch méglich, Sie muss mit diesem
Geld arbeiten, Geld verdienen, sie muss es gegen Zins ausleihen.
Denn sie hat Lohne zu bezahlen, fiir Betriebskosten aufzukommen
und die ihr anvertrauten Gelder zu verzinsen. Sie wird also einen Teil
der ihr anvertrauten Gelder ausleihen und nur so viel Bargeld zuriick-
behalten, als sie braucht, um den tiglich vorkommenden Bargeld-
abhebungen entsprechen zu kénnen. Die Bankpraxis hat gezeigt,
dass die tiglichen Geldzufliisse und Geldabfliisse es einer Bank in
normalen Zeiten erlauben, 90 Prozent jener ihr anvertrauten Gelder,
die vor allem dem Zahlungsverkehr dienen, wieder auszuleihen. Wenn
ein Unternehmer Fr. 10000.— auf die Bank bringt und dafiir ein Konto
erhilt, das er fiir bargeldlose Zahlungen beniitzt, so geniigt eine
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Deckung seines Kontos im Betrag von Fr.1000.— Bargeld, um seinen
eventuellen Bargeldabziigen (zum Beispiel Lohnzahlungen, Konsum-
ausgaben, Reisen) entsprechen zu kénnen. Die restlichen Fr.9000.—-
leiht die Bank an Unternehmer aus, die mit diesem Geld ihre Liefe-
ranten bezahlen, die ihrerseits wiederum alles nicht unbedingt be-
notigte Bargeld auf die Bank bringen, die nun wiederum einen Teil
der ihr anvertrauten Gelder ausleiht. So geht es weiter, bis zum Schluss
sich auf den Fr.10000.— Bargeld des ersten Unternehmers in der
Wirtschaft und im Bankensystem eine Buchgeldmenge aufbaut, die
ein Mehrfaches der ersten Bargeldeinzahlung von Fr.10000.— dar-
stellt.

Eine zweite Art der Entstehung von Buchgeld

Die Entstehung von Buchgeld vollzieht sich noch auf andere Art
und Weise, als bisher dargestellt wurde. O.v.Nell-Breuning erklirt
das anhand eines Beispieles sehr anschaulich («Vom Geld und vom

Kapital», S. 34, Verlag Herder, Freiburg i. Br.):

«Da kommt der Generaldirektor eines grossen und angesehenen
Unternehmens zum Vorstand der Grossbank und sagt: ,Ich brauche
fiir Erweiterungen und Verbesserungen unserer Anlagen 100 Millionen
Kredit; kann ich die von Ihnen haben ?* Darauf geht der Bank-
vorstand nicht in den Keller, um nachzuschauen, ob dort die 100 Mil-
lionen in Stiickgeld liegen, sondern er iiberlegt und priift nach, ob
dieser Kredit wohl niitzliche und lohnende Verwendung finden werde,
so dass Verzinsung und Riickzahlung in angemessener Zeit als sicher
angesehen werden konnen. Bildet er sich das Urteil, das gehe in
Ordnung, so ruft er seine Buchhaltung an und gibt Weisung, zwei
Kontenblitter auszuschreiben; auf dem einen Kontenblatt steht:
,Unser Geschiiftsfreund schuldet uns 100 Millionen‘; auf dem andern
steht: ,Unser Geschiftsfreund hat bei uns 100 Millionen gut. Damit
sind 100 Millionen neues Buchgeld geschaffen... Wenn der Ge-
schiftsfreund einen Teil seines neuen Kredits bar abberuft, um Lohne
zu zahlen, dann allerdings muss die Bank geniigend Bargeld haben
oder sich beschaffen konnen, um diese Lohngelder zur Verfiigung
zu stellen; der weitaus grossere Teil des Kredites wird zu Zahlungen
an andere Unternehmungen fiir Lieferungen benétigt werden, und
all diese Zahlungen geschehen in Buchgeld, erfordern also kein
Bargeld. »

Dieses Beispiel zeigt klar, dass eine Privatbank grundsitzlich in
dhnlicher Weise wie eine staatliche Notenbank Geld schopfen und in
Verkehr bringen kann. Eine Privatbank leiht also nicht nur solches
Geld aus, das ihr von ihren Bankkunden anvertraut wurde, sondern
auch Buchgeld, das sie selber schafft. Sie gibt auch Kredite, die nicht
aus den KErsparnissen und Konsumverzichten ihrer Kundschaft
stammen.
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Eine Privatbank kann nicht unbegrenzt Buchgeld schopfen

Es wiire nun falsch, aus der Buchgeldschépfungsmacht der Privat-
banken abzuleiten, die Privatbanken kénnten ungebrenzt Buchgeld
schopfen und in Verkehr bringen. Denn erstens ist Buchgeld nur
vorldufiges Geld, und mit ihm kann man nur zahlen, wenn der
Zahlungsempfanger mit dieser Zahlungsweise einverstanden ist. Mit
Buchgeld kann deshalb nicht alles gekauft und jede Schuld abgetra-
gen werden wie mit Bargeld bzw. Miinzen und Banknoten. Die Zir-
kulationsfahigkeit des Buchgeldes ist weit begrenzter als jene des
Bargeldes. Zweitens miissen die Privatbanken stets damit rechnen,
dass ihre Kreditnehmer wiinschen, einen Teil ihres Kredites in Bargeld
zu erhalten. Denn die Unternehmer miissen die Angestelltengehalter
und Arbeiterlohne in Bargeld ausrichten, und die Unternehmer be-
notigen fiir Konsumausgaben, Reisen, Steuern usw. ebenfalls Bar-

eld. Eine Privatbank kann also nur so weit Buchgeld schopfen
und Buchgeldkredite geben, als sie in der Lage ist, einen Teil ihrer
Buchgeldkredite in Bargeld auszuzahlen. Praktisch muss sie damit
rechnen, dass sie rund 10 Prozent ihrer Buchgeldkredite in bar aus-
zuzahlen hat. Somit ist ihre Buchgeldschépfungsmacht auf ungefahr
das Neunfache ihres Bargeldbestandes beschrankt.

Buchgeldschopfungsmacht der Privatbanken, Inflation und
Nationalbank ( Notenbank)

Es fragt sich nun, ob das, wenn auch begrenzte Geldschopfungs-
potential der Privatbanken das wahre Geldbediirfnis der Volkswirt-
schaft nicht iibersteigt. Mit andern Worten: Stellt die Geldschépfungs-
macht der Privatbanken, auch wenn sie begrenzt ist, nicht eine
Inflationsquelle dar? Das ist nun tatsichlich der Fall, wie unsere
schleichende Inflation und die heftige Diskussion um die Erweiterung
des Instrumentariums unserer Nationalbank beweist. Deshalb muss
die Buchgeldschépfungsmacht der Privatbanken staatlich reguliert
und begrenzt werden. Auf diese Notwendigkeit hat Dr. E.Stopper,
Prisident des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank, aus-
driicklich hingewiesen. (Vergleiche « Gedanken zum Notenbankinstru-
mentarium», « NZZ» vom 31.Januar 1969, Nr.68; «Schweizerische
Nationalbank», « NZZ» vom 22.Mirz 1968, Nr.186). Die Schwei-
zerische Nationalbank sollte also das Recht besitzen, den Privat-
banken vorzuschreiben, fiir ihre Buchgeldkredite nicht nur 10 Prozent
Bargelddeckung, sondern je nachdem 20, 30, 40 Prozent usw. zu
halten. Verweigern wir weiterhin unserer Nationalbank dieses Recht,
dann ist sie auch weiterhin nicht in der Lage, ausreichend ihre
Gesetzespflicht zu erfiillen, namlich fiir die Gesundheit der Schweizer
Wihrung zu sorgen. Ob ihr dieses Recht gegeben oder nicht gegeben
werden soll, darum geht es heute vor allem in der Diskussion iiber
die Erweiterung des Instrumentariums unserer Schweizerischen

Nationalbank. Oskar Miiller, Ziirich
82



	Die Buchgeldschöpfung der Privatbanken : ein Beitrag zur Diskussion über die Erweiterung des Instrumentariums der Nationalbank

